
B e ka  n n tm  a c h u n g

Festsetzung  der  Hundesteuer  für  das  Jahr  2025

Gemäß  der  Hundesteuersatzung  der  Gemeinde  Reichenschwand  vom

09.07.2009  wird die Hundesteuer  für das Jahr  2025  am 01.04.2025

fällig.  Unter  Hinweis  auf  die  im  jeweiligen  Abgabenbescheid

ausgewiesene  Fälligkeit  wird  diese  für  das  Jahr  2025  wie  folgt

festgesetzt:

31,00  Euro  Jahressteuer  pro Hund  bzw. 15,50  Euro  Jahressteuer  für

einen  Jagd-/Forsthund.

Für  einen  Kampfhund  ohne  Negativzeugnis  beträgt  die Steuer  das  acht-

fache  des einfachen  Steuersatzes  (erhöhter  Steuersatz)  und damit  sind

248,00  Euro  pro Jahr  fällig.

Gemeinde  Reichenschwand,  den  05.12.2024

Leyk  uf

Verwaltungsangestellte angeheftet  am:

abgenommen  am:

05.12.2024

25.02.2025



Rechtsbehelfsbelehrunq

Gegen  diesen  Bescheid  kann innerhalb  eines  Monats  nach seiner  Bekanntgabe  entweder  Widerspruch  eingelegt
(siehe  1.)  oder  unmittelbar  Klage  erhoben  (siehe  2.) werden,  schriftlich,  zur Niederschrift  oder  elektronisch  in
einer  für  den Schriföormersatz  zugelassenen  Form.

1. Wenn  Widerspruch  einqeleqt  wird:
ist der  Widerspruch  einzulegen  bei der Gemeinde  Reichenschwand,  Nürnberger  Straße  20 in 91244
Reichenschwand.  Sollte  über  den Widerspruch  ohne  zureichenden  Grund  in angemessener  Frist  sachlich  nicht
entschieden  werden,  so kann Klage  bei dem Bayerischen  Verwaltungsgericht  in Ansbach,  Hausanschrift:
Promenade  24-28,  91522  Ansbach  erhoben  werden.  Die Klage  kann nicht  vor  Ablauf  von drei Monaten  seit der
Einlegung  des Widerspruchs  erhoben  werden,  außer  wenn  wegen  besonderer  Umstände  des Falles  eine
kürzere  Frist  geboten  ist. Die Klage  muss  den Kläger,  den Beklagten  (Gemeinde  Reichenschwand)  und den
Gegenstand  des Klagebegehrens  bezeichnen  und soll einen  bestimmten  Antrag  enthalten.  Die zur Begründung
dienenden  Tatsachen  und Beweismittel  sollen  angegeben,  der angefochtene  Bescheid  soll in Urschrift  oder  in

Abschrift  beigefügt  werden.  Der Klage  und allen Schriftsätzen  sollen  Abschriften  für  die übrigen  Beteiligten
beigefügt  werden.

2. Wenn  unmittelbar  Klaqe  erhoben  wird:

ist die Klage  ist bei dem Bayerischen  Verwaltungsgericht  in Ansbach,  Hausanschrift:  Promenade  24-28,  91522
Ansbach  zu erheben.  Die Klage  muss  den Kläger,  den Beklagten  (Gemeinde  Reichenschwand)  und den
Gegenstand  des Klagebegehrens  bezeichnen  und soll einen bestimmten  Antrag  enthalten.  Die zur Begründung
dienenden  Tatsachen  und Beweismittel  sollen  angegeben,  der angefochtene  Bescheid  soll in Urschrift  oder  in
Abschriff  beigefügt  werden.  Der Klage  und allen Schriffsätzen  sollen  Abschriften  für die übrigen  Beteiligten
beigefügt  werden.

Hinweise  zur  RechtsbeheIfsbeIehrunq:

Die Einlegung  eines  Rechtsbehelfs  per einfacher  E-Mail  ist nicht  zugelassen  und entfaltet  keine
rechtlichen  Wirkungen!  Nähere  Informationen  zur  elektronischen  Einlegung  von Rechtsbehelfen
entnehmen  Sie bitte der Internetpräsenz  der  Bayerischen  VerwaItungsgerichtsbarkeit
(www.vqh.bayern.de).

Ab 01.01.2022  muss  der in § 55d VwGO  genannte  Personenkreis  Klagen  grundsätzlich  elektronisch
einreichen.

Durch das Gesetz  zur  Änderung  des Gesetzes  zur  Ausführung  der  Verwaltungsgerichtsordnung  vom
22.ü6.2007  (GVBI  S. 390)  wurde  im Bereich  des kommunalen  Abgabenrechtes  ein fakultatives
Widerspruchsverfahren  eingeführt,  das eine Wahlmöglichkeit  eröffnet  zwischen  Widerspruchseinlegung
und unmittelbarer  Klageerhebung.

Kraft  Bundesrechts  ist in Prozessverfahren  vor  den VerwaItungsgerichten  seit  01.07.2004  gruridsätzlich
ein Gebührenvorschuss  zu entrichten.

Durch die Einlegung  eines  Rechtsbehelfs  wird die Wirksamkeit  dieses  Bescheides  nicht  gehemmt,
insbesondere  die Einziehung  der angefürderten  Abgabe  nicht  aufgehalten.
Bei einem  erfolgreichen  Widerspruch  entstehen  dem Widerspruchsführer  keine  Kosten;  ist der
Widerspruch  erfolglos  oder  wird er zurückgenommen,  hat derjenige,  der  den Widerspruch  eingelegt  hat,
die Kosten  des Widerspruchsverfahrens  zu tragen.


